
Auszug 

Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen  

- Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw 

Vom 17. Oktober 2013 

Auf Grund des § 60 Absatz 2 und des § 61 Absatz 2 des Landeswassergesetzes in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), von denen § 61 Absatz 2 zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2013 (GV. NRW. S. 133) geändert worden ist, ver-

ordnet das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-

schutz mit Zustimmung des Landtags: 

Teil 1 (gilt nicht für privaten Bereich unter 3 ha) 

Teil 2 

Selbstüberwachung privater Abwasserleitungen 

Kapitel 1  

Anforderungen an die Selbstüberwachung 

§ 7  

Geltungsbereich 

Dieser Teil gilt für im Erdreich oder unzugänglich verlegte private Abwasserleitungen zum 

Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten Niederschlags-

wasser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der Bodenplat-

te des Gebäudes ohne Keller sowie zugehöriger Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen. 

Ausgenommen sind Abwasserleitungen zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser 

und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser auf-

gefangen und erkannt wird. Dieser Teil gilt nicht für Abwasserleitungen und Kanalisationen, 

die dem ersten Teil dieser Verordnung unterliegen. 

§ 8  

Überwachungsumfang 

(1) Private Abwasserleitungen sind gemäß §§ 60, 61 Wasserhaushaltsgesetz so zu errichten 

und zu betreiben, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. 

Sie dürfen nur nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, betrieben und 

unterhalten werden. Wer eine private Abwasserleitung betreibt, ist verpflichtet, ihren Zustand 

und ihre Funktionsfähigkeit zu überwachen. Die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 

gelten als allgemein anerkannte Regel der Technik, soweit in dieser Verordnung keine abwei-

chenden Regelungen getroffen sind. 

(2) Der Eigentümer eines Grundstücks hat im Erdreich oder unzugänglich verlegte Abwasser-

leitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten 

Niederschlagswasser seines Grundstücks nach der Errichtung oder nach wesentlicher Ände-

rung unverzüglich von Sachkundigen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf 

deren Zustand und Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. 

(3) Innerhalb von durch Rechtsverordnung festgesetzten Wasserschutzgebieten sind beste-

hende Abwasserleitungen, die zur Fortleitung häuslichen Abwassers dienen und die vor dem 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13765&vd_back=N133&sg=0&menu=1


1. Januar 1965 errichtet wurden, und bestehende Abwasserleitungen, die zur Fortleitung in-

dustriellen oder gewerblichen Abwassers dienen und vor dem 1. Januar 1990 errichtet wur-

den, erstmals bis spätestens zum 31. Dezember 2015 auf deren Zustand und Funktionsfähig-

keit prüfen zu lassen. Alle anderen Abwasserleitungen in Wasserschutzgebieten sind erstmals 

bis spätestens zum 31. Dezember 2020 prüfen zu lassen. Wird nach Inkrafttreten dieser Ver-

ordnung ein neues Wasserschutzgebiet festgesetzt, so sind alle innerhalb dieses Wasser-

schutzgebietes bestehenden Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutz-

wasser oder mit diesem vermischten Niederschlagswasser, erstmals innerhalb von sieben Jah-

ren nach der Festsetzung prüfen zu lassen. 

(4) Außerhalb von durch Rechtsverordnung festgesetzten Wasserschutzgebieten orientieren 

sich die Prüfpflichten ebenfalls an dem Gefährdungspotenzial. Bestehende Abwasserleitun-

gen, die zur Fortleitung industriellen oder gewerblichen Abwassers dienen, für das Anforde-

rungen in einem Anhang der Abwasserverordnung festgelegt sind, sind erstmals bis spätestens 

zum 31. Dezember 2020 auf Zustand und Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Für die Prü-

fung anderer Abwasserleitungen wird keine landesweit geltende Frist zur Erstprüfung vorge-

geben. Unabhängig hiervon kann die Gemeinde von ihrer Satzungsermächtigung (§ 53 Absatz 

1e Satz 1 Nummer 1 Landeswassergesetz) Gebrauch machen.  

(5) Eigentümer anderer Grundstücke, in denen Abwasserleitungen verlaufen, haben die Prü-

fung des Zustands und der Funktionsfähigkeit und damit einhergehende Maßnahmen zu dul-

den. 

(6) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Grundstücks-

eigentümers der Erbbauberechtigte. 

(7) Die Gemeinde kann durch Satzung festlegen, dass ihr eine Bescheinigung über das Ergeb-

nis der Zustands- und Funktionsprüfung vorzulegen ist (§ 53 Absatz 1e Satz 1 Nummer 2 

Landeswassergesetz). Die Bescheinigung muss den Anforderungen in § 9 Absatz 2 entspre-

chen. 

(8) Abwasserleitungen, die zur Fortleitung häuslichen Abwassers dienen, sind abweichend 

von der DIN 1986 Teil 30 jeweils nach 30 Jahren einer Wiederholungsprüfung zu unterzie-

hen. In durch Rechtsverordnung festgesetzten Wasserschutzgebieten beginnt die Frist mit 

Ablauf der in Absatz 3 für die erstmalige Prüfung gesetzten Frist. 

§ 9  

Anforderungen an die Qualität der Überwachung 

(1) Die Durchführung der Zustands- und Funktionsprüfung muss nach den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik erfolgen.  

(2) Das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung ist in einer Bescheinigung gemäß An-

lage 2 zu dokumentieren. Der Bescheinigung sind als Anlagen beizufügen: 

1. ein Bestandsplan / eine Lageplanskizze, 

2. eine Fotodokumentation der Örtlichkeit und 

3. bei optischer Prüfung: 

a. eine CD/DVD mit den Befahrungsvideos,  

b. Haltungs- / Schachtberichte und  

c. eine Bilddokumentation festgestellter Schäden oder 

4. bei Prüfung mit Luft oder Wasser: die Prüfprotokolle. 



§ 10  

Sanierungsnotwendigkeit und Zeitpunkt 

(1) Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer haben große Schäden an Ab-

wasserleitungen kurzfristig zu sanieren oder sanieren zu lassen. Mittelgroße Schäden sind in 

einem Zeitraum von zehn Jahren zu sanieren. Bei Bagatellschäden ist eine Sanierung in der 

Regel vor der Wiederholungsprüfung nach § 8 Absatz 8 nicht erforderlich. § 8 Absatz 6 gilt 

entsprechend. 

(2) Über mögliche Abweichungen von den Sanierungsfristen kann die Gemeinde nach 

pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden. § 60 Absatz 1 und 2 des Wasserhaus-

haltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der jeweils geltenden Fassung sind zu 

beachten. 

§ 11  

Übergangsregelungen 

Private Abwasserleitungen, die nach dem 1. Januar 1996 auf Zustand und Funktionsfähigkeit 

geprüft worden sind, bedürfen keiner erneuten erstmaligen Prüfung, sofern Prüfung und Prüf-

bescheinigung den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen haben. 

Kapitel 2: Anforderungen an die Sachkunde 

Kapitel 3  

Ordnungswidrigkeiten 

§ 14  

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 161 Absatz 1 Nummer 4 Landeswassergesetz handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig 

1. Abwasserleitungen nicht in der nach § 8 festgelegten Frist auf Zustand und Funktionsfä-

higkeit prüfen lässt, 

2. Zustands- und Funktionsprüfungen von privaten Abwasserleitungen durchführt, ohne über 

eine Anerkennung als Sachkundige oder Sachkundiger nach § 12 Absatz 1 zu verfügen. 


